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Index

23/04 Exekutionsordnung

Norm

EO §7 Abs4

Rechtssatz

Im Falle eines gerichtlichen Vollstreckungsverfahrens ergibt sich aus § 7 Abs. 4 EO, dass die gesetzwidrig oder

irrtümlich erteilte Bestätigung der Vollstreckbarkeit auf Antrag von der Stelle aufzuheben ist, von der der

Exekutionstitel ausgegangen ist.
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